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mergerichts Proceß zu leſen.

Diieſe Uebungen im Referiren waren zwar anfanglich nur blos fur
diejenige Herrn Zuhorer beſtimmt, welche dermalen das privatiſſimum
und das publicum Colleginm bey mir beſuchen. Doch, der Gedancke
auch Andern dadurch zu dienen, und die Erfahrung, daß mit mehreren
Perſonen der Endzweck bey einem Relatorio Camerali viel beſſer er—
reicht wird, als wenn wenigere in dieſer Abſicht zuſammen kommen,
dieſe Ruckſichten haben gemacht, daß ich dieſe Vorleſungen gemein
nutzig eingerichtet habe, io daß auch Fremde, welche das Collegium
Carerale bey mir nicht gehoret haben, davon profitiren konnen.

In folgenden Abſatzen lege ich alſo den Plan vor, wornach das
Relatorium eingerichtet werden ſoll.

g. 2.
Zuerſt kommt dabey die Verfaſſung des hohen Directorial-Amts,

die Materie vom Diſtribuiren der Akten, vom Beſtellen der Re- und
Correferenten, vom Einrichten, Adjungiren und Combiniren der Se—
nate 2c. und uberhaupt alles dasjenige in Betrachtung, was in das
DirectorialGeſchaffte einen Einfluß haben kann.

x2 ſ. 3.

gere habe mich entſchloßen vom 14. Jenner dieſes 1771 Jahrs

 an, bis auf den zoten Mertz, in der Stunde von Xl. bis XII.D
 alle Tage, ein Relatorium blos in Nuckſicht auf den Cam—
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Wieil uberhaupt alle in dieſem Collegio vorkommende Materien,

zugleich pracktiſch vorgeſtellet werden ſollen, ſo geſchiehet ſolches auch
in Anſehung derer ſo eben erwehnten Haupt-Branchen des hohen
Directorial-Amts. (S. 2.)

Die Herrn Zuhorer vertretten die Stellen derer Herrn Aſſeſſoren,
und werden nach denen Vorſchrifften der Cammergerichts Ordnung
in beſondere Senate getheilet; und das Diſtribuiren derer Extrajudi—
cial-Stocke und Judieial-Akten, wird ebenfalls nach der gewohnli—
chen Art und Weiſe vorgenommen.

Ferner wird auch das Combiniren und Adjungiren derer Senate
bey verſchiedenen Vorfallenheiten practiſch gezeiget; und das in das
DirectorialAmt einſchlagende Verfertigen derer Concluſorum, wird
wechſelsweis von einem derer Herrn Zuhorer beſorgt, um ſelbige auch
zu dieſer Art von Geſchafften anzugewohnen.

J. 4.Die zweyte bey dieſem Relatorio vorkommende Haupt- Ruck
ſicht betrifft die Verfertigung und Ablegung derer Relationen ſelbſt.

Dieſes Geſchaffte zertallt ſo, wie uberhaupt der ganze Cammerge
richts Proceß, in zwey Theile.

Erſtlich kommt das Referiren im Extrajudicial- und ſodann auch
das Referiren im Judicial-Proceß in Betrachtung.

Auf das erſtere wird der groſte Theil von dieſem Collegio verwen
det werden. Der Extrajudicial-Proceß weicht am meiſten von dem
proceſſu juris communis ab, und verdient alio aus dieſem Betrachte
eine Haupt- Ruckſicht vor dem, der gemeinen Praxi mehr ahnlichen
Judieial-Verfahren.

Ferner findet der Lehrer, beym Referiren aus Extrajudicial-Sa—
chen, die ſchonſte Gelegenheit, die Haupt-Materie des Cammerge
richts-Proceſſes, nemlich den intricaten Jurisdictions-Punckt praktiſch
zu erlautern, und deßen ſchwere Application in facjo zu zeigen.

g. J.
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g. J.Bey dem Referiren im Extrajudicial-Proceß, werden alſo

uberhaupt die Grundſatze von Extrajudicial Relationen und von
denen dabey abzugebenden Votis vorgetragen, und ſodann auch von
denen Hauptvorfallenheiten im Extrajudieial-Proceß Stocke zum
Referiren ausgetheilet.

Die Citatations -Mandats- Appellations- und Nullitats—
Proceſſe werden zur Hauptruckſicht genommen.

Auch kommen Promotorial- und ſonſtige Geſuche wegen ver
zogerter oder verweigerter Juſtitz, wie nicht weniger auch ein Fall vom

Ordinations-Proceß vor.
Ferner gebe ich Falle, wo auf vermiſchte Petita zu deeretiren

iſt; und an einem oder dem andern Fall zeige ich auch den dermalen
ſo gewohnlichen BerichtsProeeß.

Die Materie von Vorbeſcheiden, das Deeretiren in einer Ap
pellationsSache, wo zugleich eine Supplique pro documento dene—-

gatorum proceſſuum eingegeben worden, ſo wie auch das Verfahren
auf Ulteriores Supplicationes oder veranderte Petita, und auch auf
Reſtitutions-Geſuche in caſi delſertionis und dergleichen, wie nicht
weniger das ExtrajudieialDecretiren wahrend dem Lauf einer Judi—
cial-Sache, alle dieſe im Extrajudieial-Proceß beſonders zu, mercken
de Vorfallenheiten, ſollen in dieſem Collegio durch wurckliche Falle be
kannt gemacht werden.

Uberhaupt richte ich aber beym Ausſuchen derer hier auszu—
theilenden Exrtrajudieial-Falle, meine Haupt- Ruckſicht auf ſolche,
wobey der Jurisdictions-Punct beſonders erlautert werden kann.

dJ. 6.
Das Referiren dieſer Falle, (F. 5.) wird auf die gewohnliche

Art vorgenommen. Die kKelationes und Vota werden theils ſchriftlich
theils mundlich ad Protocollum gegeben, welches umwechſelnd von denen
Herrn Auditoren, um ſich auch hierinnen zu uben, gefuhret wird.

Und
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Und was das aus der Relation, und denen verſchiedenen Votis

zu formirende Concluſum, wie nicht weniger das Adjungiren bey
paribus, und die ſonſtige bey dem Extrajudicial- Referiren entſtehende
Haupt-Vorfalle betrifft, ſo werden ſelbige ebenfalls nach der gewohn
lichen Art und nach der obigen Anzeige (5.3.) tractiret.

Uberhaupt nehme ich wahrend dem Referiren einzeler Extrajudi
eial-Falle Gelegenheit, pracktiſche Anmerckungen beſonders uber die
Jurisdictions-Materie mit einzuſtreuen“, welche bey dem Vortrag
einzeler Fale mehr Eindruck machen, als wenn ſolche in der Ord
nung eines ſyſtemathiſchen Vortrags vorkommen.

ſ. 7.
Nach dem Reſeriren im Extrajudicial-Proceßn, werden auch

Relationes uber das Judicial-Verfahren vorgenommen.

Doch werden wegen der Weiltlauftigkeit dieſer Sachen, und
wegen der geringeren Ruckſicht, welche die Judicialia in Betracht
derer Extrajudicial- WGSachen verdienen, (9.4.) aus dieſem Fach
nicht ſo viele Falle vorkommen, als bey dem Extrajudicial-Verfah
ren. J. 6.)Wenn hierbey alſo eine complette Relation in einer Cita
tions eine in einer Appellations -und etwa deren zwey in Man—
datsSachen vorgenommen werden, ſo konnte es fur dieſe Art von
Geſchaften genug ſeyn.

Ueberdas werde ich auch noch bey dem Judicial-Verfahren
wegen der vorkommenden Neben-NPuncte Interlocutorias verfertigen
laſſen; als z. E. ein Proclama, eine Litis conteſtatoriam, eine Parito-
riam ſimplicem, eine lnterlocutoriam in Anſehung des BeweisVer
fahrens, ein Mandatum de exequendo und dergleichen; ferner
eine Urthel uber den Praventions-Punckt beyder hochſten Reichsge
richte, wie nicht weniger eine Deſertoriam in materia Appellationis.

Und bey dieſen Materien werde ich ſonderlich den Unterſcheid und
die Art der Vornahme derer BeſcheidTiſch-und Sabbathin-Sachen,
zeigen.

g. 8.
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G.g.In Anſehung aller vorerwehnten Gegenſtande, trage ich die Re

geln zur Verfertigung einer Cameral-Relation vor, ſowohl nach der
vor dieſem ublich geweſenen, als nach der neueren Methode. Die
Relationes werden hierauf nach der oben angezeigten Art und Weiſe,

(F. 3. 6.) gehorig abgeleget, und in das Judicial-Protokoll einge—
tragen; Und auch hierbey ſuche ich hin und wieder, wo es ſchicklich
iſt, die einſchlagende Materien aus dem Cammergerichts-Proceß zu
erlautern. (9. 6. ſud fine.)

g. 9.
Und endlich ſo verdienen die remedia contra ſententias camerales,

auch hier noch einige Ruckſicht.
Jch werde alſo einen Fall in Reſtitutorio vornehmen, und erſtlich

uber die Zulaſſung einer Reſtitution, und ſodann auch uber die Reſti—
tutiön ſelbſten, definitive referiren laſſen.

Was das Remedium Kevilſionis belanget, ſo ſoll auch hieruber,
in puncto nempe formalium, ein Vortrag aus Akten geſchehen.

g. 10.
Lußt es die Zeit zu, ſo konnen auch publica negotia Camerae

Imperialis als z. E. die Verfaſſung eines gemeinen Biſcheides u. d. g.
vorgenommen werden.

Ferner konnte man auch einen Verſuch machen, eine in die Cam
mergerichtsVerfaſſung einſchlagende Sache nach der Methode vorneh
men zu laſſen, wie iolches bey einem hohen Viſitations-Congreß ublich
iſt, um Anfangern auch von dieſer Art Geſchafften, einen lebhaften
Begriff beyzubringen.

g. 11.
Endlich werde ich auch, wie die Krafte meiner Herrn Zuhorer

nach und nach zunehmen, Verſuche machen, ſelbige wechſelsweiſe in
einem beſondern Zimmer, ganz allein fur ſich, eine Sacht referendo
vornehmen, und zu einem Conclulo befordern laſſen, um ſelbige iol—

cher

S——



chergeſtalt behertzt zu machen, und ſo ſich ſelbſt uberlaſſen, nach und
nach zum Arbeiten ohne Fuhrer anzugewohnen.

g. 12.
Bey dieſem vorſtehenden Plan, moate vielleicht die nemliche Ein

wendung gemacht werden, welche ich mir bey der im Herbſt 1769.
herausgegebenen Nachricht von meinem Callegio theoretico practico
uber den Cammergerichts Proceß vermuthen mußte, daß er nemlich
zu weitlauftig fur die Granzen eines Collegii ſeye.

Die in der angefuhrten Nachricht J. 11. 12. und 13. gemachte
Bemerckungen, wie es moglich ſeye, einen weitlauftigen Plan zur
Execution zu bringen, ſchlagen auch hier ein.

5
JlUnd da ich nunmehro ſchon zum dritten und vierdtenmahl ach

der angezeigten Nachricht, meine theoretiſchpracktiſche Vorleſum Zen

der Erfahrung verſichern, ſondern mich hierinnen auch auf das Zeugniß
uber den Cammergerichts-Proceß gebe, ſo kann ich nicht, allein Aütß

meiner bisherigen Herrn Zuhorer berufen, daß es ſo unmoglich nicht

ſeye, nach einem ſo weitlauftigen Zuſchnitt zu arbeiten, wenn min
ſich nur nicht zu weit in das Detail derer eintzelen Arbeiten einlaßt,
mehr auf das hormale des Camergerichts-Proteßes, als auf die Ma-

terialia derer vorkommenden Sachen jeine Juckſicht nimmt,
und endlich auch die Zeit wohl zu oconomi

a
ſiren weis.
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